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ren gesellschaftlichen Verpflichtungen tätig. Von den »klassischen« öffent-
lichen Verantwortungsbereichen Bahn, Post, Telefon, Wasser, Gas, Elektrizi-
tät oder das Straßennetz sind heute jedoch nur noch – zumindest überwiegend 
– Wasser und das Straßennetz in öffentlicher Hand. Ein Grund hierfür ist 
wohl auch der Tatsache geschuldet, dass diese verfassungsgemäß in der Ver-
antwortung der Länder und Kommunen liegen und somit (mit Ausnahme 
der Bundesautobahnen) der Verfügungsgewalt des Bundes entzogen sind.

Deutsche und europäische Wasserpolitik

Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte man, dass die Cholera- und Typhus
epidemien in einem Zusammenhang mit der Verunreinigung des Wassers 
standen. Im Zuge der Industrialisierung war der Wasserverbrauch indessen 
nicht nur aufgrund des enormen Bedarfs der neuen Fabriken gestiegen, auch 
der Zustrom großer Bevölkerungsteile in die Städte erhöhte den Wasserkon-
sum enorm. Da es fast nirgends ein ausgebautes Kanalisationssystem und 
noch weniger umweltrechtliche Vorschriften gab, war die Gefahr, zu erkran-
ken, sehr hoch. Der Ausbau der Wasserversorgungssysteme lag anfangs nicht 
selten bei privaten Unternehmen; doch wurde die Verantwortung der Ver-
sorgung schließlich von der öffentlichen Verwaltung übernommen, nach-
dem im Zuge des schnellen Wachstums der Städte die nötigen Ausbaumaß-
nahmen zu teuer wurden. Dass die Wasserversorgung lange Zeit nur in einer 
Hand lag, ist nicht verwunderlich, da es sich bei der Wasserversorgung um 
ein so genanntes natürliches Monopol handelt.9 Die Kosten für den Ausbau 
eines parallelen Versorgungsnetzes wären so hoch, dass letztlich nur ein Un-
ternehmen auf dem Markt dauerhaft überlebensfähig wäre. Diese Marktein-
trittsbarriere verhindert schließlich das Entstehen eines Wettbewerbs auf 
dem Wassersektor, weshalb es hier auch zu keinem Wettbewerb im Markt 
kommt, sondern nur zu einem Wettbewerb um den Markt. Der Wettbewerb 
geht also nicht um den Kunden, sondern um die Monopolrechte.

Im Gegensatz zu vielen anderen Versorgungssystemen ist eine netzunab-
hängige Wasserversorgung nicht vorstellbar. So war es zwar möglich, dass das 
Transport-Monopol der Eisenbahn durch die Entwicklung des Automobils 
oder das Kommunikations-Monopol des Telefons durch die Erfindung 
drahtloser Datenübertragungstechniken gebrochen werden konnten, für die 
Wasserwirtschaft ist die Entwicklung einer netzungebundenen Alternative 
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nach dem heutigen Stand der Technik jedoch nicht vorstellbar. Denkbar für 
den Wassermarkt wäre hingegen, dass – ähnlich wie für den Strom- und Te-
lekommunikationsmarkt – der Netzbetreiber gegen Entgelt Kapazitäten ab-
gibt und somit durch die Verfügbarmachung der Infrastruktur den Weg für 
den Wettbewerb freimacht. Ebenso könnte der Markt geöffnet werden, in-
dem die Wasserver- und Abwasserentsorgung getrennt voneinander durch 
konkurrierende Unternehmen angeboten würden. Doch sind diese Opti-
onen bislang von Seiten der Wirtschaft nicht ernsthaft verfolgt worden, da 
vermutlich der zu erwartende Ertrag zu gering wäre. Und in geschlossenen 
Versorgungsgebieten, also jenen, deren Größe sich an Gemeindegrenzen ori-
entiert, ist eine Trennung von Ver- und Entsorgung gesetzlich ausgeschlossen 
worden.10

Wäre dies nicht der Fall, so würden sich die für eine Privatisierung des 
Wassermarktes ohnehin offen stehenden Türen noch weiter öffnen. Denn 
rechtlich betrachtet ist die Privatisierung in einigen Bundesländern ohne 
weiteres möglich. Die Wasserversorgung obliegt in Deutschland den Län-
dern und ist nicht einheitlich geregelt. In den entsprechenden Landeswas-
sergesetzen einiger Bundesländer ist die Wasserversorgung als Pflichtaufga-
be der Kommunen festgeschrieben; dies bedeutet, dass sie die öffentlichen 
Aufgaben der Wasserversorgung (und teilweise auch der Wasserentsorgung) 
als Staatsaufgabe wahrzunehmen haben.11 Andere Länderverfassungen ver-
pflichten die Gemeinden und Städte lediglich allgemein zur Wasserversor-
gung, überlassen ihnen jedoch die Entscheidung, ob sie diese Aufgabe Pri-
vatunternehmen als »Erfüllungsgehilfen« anvertrauen. Ist die Wasserver- 
sorgung somit eine freiwillige – und keine pflichtige – Selbstverwaltungs- 
aufgabe der Kommunen, liegt die Entscheidung, in welcher Rechtsform 
dies ausgeübt wird, bei diesen, denn sie genießen bei der Wahrnehmung 
ihrer Selbstverwaltungsaufgaben Organisationshoheit.12 Das Recht der 
Selbstverwaltung wird den Gemeinden in Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes 
zugesichert. Die Bayerische Gemeindeverordnung etwa verpflichtet in der 
kommunalen Aufgabenbeschreibung in Art. 57 Abs. 2 die Gemeinden, die 
»erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen 
und zu unterhalten«. In Bayern gewährleisten dies 2.400 Wasserversor-
gungsunternehmen, deutschlandweit gibt es rund 6.400. Es dominieren bei 
den Unternehmen der Wasserwirtschaft öffentlich-rechtliche Rechtsformen, 
doch wird die Betriebsform (Regie-, Eigenbetrieb, Eigengesellschaft) nicht 
vorgeschrieben, und auch die Privatisierung ist nicht ausgeschlossen; die 
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Endverantwortung bleibt stets bei den Kommunen, auch wenn sie die Auf-
gabe an Privatunternehmen übertragen.

Abb. 7: Anstehen um Wasser in Berlin: In der jungen Weimarer Republik musste 
Wasser häufig noch von öffentlichen Brunnen selbst geholt werden (1920)

Quelle: Deutsches Bundesarchiv

Seit den 1990er-Jahren ist eine allmähliche Verschiebung von Regie- und 
Eigenbetrieben hin zu Eigengesellschaften festzustellen. Während Regiebe-
triebe komplett in die Gemeindeverwaltung eingegliedert sind, sind Eigen-
betriebe zwar immer noch öffentlich-rechtliche Institutionen, organisato-
risch und finanzwirtschaftlich jedoch aus der jeweiligen Gemeindeverwaltung 
ausgegliedert. Eigengesellschaften sind rechtlich selbständige, privatwirt-
schaftliche Unternehmen, an denen die Gemeinde nur noch Anteile hält. Ihr 
Anteil hat sich im Zeitraum von 1990 bis 2001 verdoppelt und macht jede 
dritte Organisationsform aus. Die überwiegende Mehrheit von 85 Prozent 
der Versorgungsunternehmen in Deutschland ist weitgehend im Besitz kom-
munaler Träger, nur zwischen einem und zwei Prozent sind in privater 
Hand.13 Auffällig für den deutschen Wassermarkt ist seine äußerst kleintei-
lige Organisierung; so gibt es nur einige große, jedoch sehr viele kleine Ver-
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sorger. Im Jahr 1998 förderten rund 15 Prozent der Wasserversorgungsunter-
nehmen über 80 Prozent der Wassermenge, etwa 4.500 Unternehmen 
versorgten zwischen 50 und 3.000 Einwohner.14

Dass beim Versorgungsbetrieb durch Großkonzerne Synergie- und Grö-
ßeneffekte sowie Kostensenkungspotentiale freigesetzt werden, die – wie das 
spezielle Know-how und eine Dienstleistungsorientierung – letztlich auch 
den Verbrauchern zugute kommen können, scheint sich in zahlreichen deut-
schen Kommunen zu bestätigen. So ist allein der Weltmarktführer Veolia in 
450 deutschen Gemeinden für die Wasserver- und -entsorgung zuständig. 
Doch darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Investoren nur Inte-
resse an aussichtsreichen Unternehmungen haben und die Versorgung weni-
ger lukrativ erscheinender Gemeinden in der öffentlichen Hand verbleiben. 
Und so haben sich die Hoffnungen, die man in die Privatisierung der Was-
serversorgung gesetzt hatte, in weiten Teilen nicht erfüllt. Insbesondere hin-
sichtlich der erwarteten Kosteneinsparungen trat Ernüchterung ein, wobei 
jedoch gerade bei der Wasserversorgung aufgrund des hohen Fixkostenan-
teils von bis zu 85 Prozent möglichen Kostenreduktionen ohnehin enge 
Grenzen gesetzt sind.15

Der Anstoß für die Privatisierungswelle kam in den 1990er-Jahren im 
Zuge der technischen Entwicklungen auf den Informations- und Kommuni-
kationssektoren. Dieses sich global ausbreitende neoliberale Klima färbte 
sogar auf die rot-grüne Regierungskoalition unter Bundeskanzler Gerhard 
Schröder ab, dessen Politik des »Dritten Weges« neben umfassenden Wirt-
schafts- und Sozialreformen vom »Leitbild des aktivierenden Staates« getra-
gen war, mehr Eigenverantwortung und mehr Unternehmergeist und eine 
neue Verantwortungsteilung zwischen Staat und Privaten vorsah. Das Schlag-
wort der »Staatsmodernisierung« war schließlich gleichzusetzen mit einem 
Rückzug des Staates aus den Bereichen, von denen man annahm, dass sie 
private Unternehmen genauso gut oder besser bewirtschaften konnten.16 Fi-
nanzmärkte wurden dereguliert sowie Bundesunternehmen im Banken-, 
Verkehrs- und Dienstleitungsbereich privatisiert.17 Ziel dieser Politik war 
nicht nur die Tilgung von Schulden des Bundes- beziehungsweise Landes-
haushaltes; gleichzeitiges Bestreben war es, durch die Einführung von Wett-
bewerb die Qualität zu erhöhen.

Beispielhaft hierfür sind die Berliner Wasserbetriebe zu nennen, die zu 
49,9 Prozent an den französischen Konzern Veolia Water und den deutschen 
Versorger RWE verkauft wurden; den Rest der Anteile besitzt das Land Ber-
lin. Als Gründe für die Privatisierung wurden auf kommunaler Seite in erster 


